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weismit tel  und besitzt  damit Potenzen zur Qual i f iz ierung der 

Tät igkeit  des MfS insgesamt. Grundsätzl ich kann die Off i -  

z ial is ierung inoff iz iel ler Beweismit tel  in der Verdachts- 

hinweisprü f  ung sowohl im Zusammenhang mit  der Gestal tung 

eines Anlasses gemäß § 92 StPO als auch durch einzelne straf

prozessuale Prüfungshandlungen erfolgen. Sie stel l t  jedoch 

stets eine kompliz ierte Aufgabe für die hieran betei l igten 

Diensteinheiten des MfS dar,  deren Lösung sowohl die Konkre

t is ierung der pol i t isch-operat iven einschl ießl ich unter

suchungsmäßigen Zielstel lungen als auch den Verlauf der wei

teren Bearbeitung beeinf lussen kann.

Die Off iz ial is ierung inoff iz iel ler Beweismit tel  kennzeichnet 

den Prozeß der Erschl ießung des Informationsgehaltes der in

off iz iel len Beweismit tel  durch off iz iel le Beweismit tel  in 

der Form, daß die ursprüngl ichen operat iven Zusammenhänge

sowie die Art  und Weise des Zustandekommens der Information
1

wirkungsvol l  konspir iert  werden. Diese Wesensbest immung der 

Off iz ial is ierung verweist ausdrückl ich darauf,  daß nur dann 

von Off iz ial is ierung gesprochen werden kann, wenn die Er

fordernisse der Konspirat ion und Geheimhaltung konsequent 

eingehalten wurden. Jede dekonspir ierte Maßnahmen birgt die 

Gefahr des Bekanntwerdens spezif ischer Kräfte, Mit tel  und 

Methoden des MfS. Verletzungen der Konspirat ion und Geheim

haltung können von äußeren und inneren feindl ichen Kräften 

pol i t isch gegen die DDR, ihre Strafverfolgungsorgane und spe

ziel l  gegen das MfS verwendet werden oder zur verstärkten 

Konspirat ion der bearbeiteten Person, zur Vernichtung und Be

weismit teln, zur Durchkreuzung geplanter oder mögl icher Beweis

führungsmaßnahmen oder zur Warnung weiterer,  bisher nicht be

kannter Mit täter (Mitwisser) führen. Sind die durchgeführten 

Maßnahmen gegen objekt iv unbescholtene Bürger gerichtet,  kann 

dies zu einer Belastung des Vertrauensverhältnisses von Bür

ger -  Staat (Sicherheitsorgan) führen. 1

1 Vgl.  Forschungsergebnisse Zank u. a,,  September 1981, 
a. a. 0.,  S. 117


